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Keime müssen draußen bleiben
gerade im Hinblick auf die drohende aSP ist biosicherheit enorm wichtig. 
Die Hygieneschleuse ist dabei eine wichtige barriere zur Verhinderung von 
keimeinschleppung. Diese müssen aber auch alle Stallbesucher benutzen.

Klare Trennung: Die Hygieneschleuse ist stets sauber, ordentlich und 
übersichtlich zu halten, was auch für Dusche und Waschbecken gilt. 
Für kleinere Betriebe, die keine Durchgangsdusche haben, genügt eine 
klare Trennung zwischen reiner und unreiner Seite mittels sichtbarer 
Schwelle. Das kann (wie im linken Bildteil zu sehen) ein Brett sein, es 
genügt aber auch eine Bodenmarkierung. 

E ine Umkleide sowie betriebs
eigene saubere Kleidung und 
Schuhwerk für Besucher 

müssen sämtliche Schweinehaltung
betriebe zur Verfügung stellen. Gro
ße Bestände brauchen zusätzlich eine 
Hygieneschleuse. Damit soll das Ein
schleppen von Keimen aller Art ver
hindert werden. Festgeschrieben 
sind die Regeln über die Schweine
haltungshygieneverordnung, die die 
Betriebe ihrer Tierplätze nach in drei 
Kategorien einteilt:

 ● Kategorie A(nlage) 1: bis 3 
Zuchtsauen oder bis 20 Mastplätze,

 ● A(nlage) 2: 4 bis 150 Zuchtsau
en oder 21 bis 700 Mastplätze bzw. 
bei gemischten Betrieben bis 100 
Zuchtsauenplätze, 

 ● A(nlage) 3: größere Bestände als 
A1 und A2.

A1 und A2Betriebe, die eine Um
kleidemöglichkeit im Haus anbieten, 

sollten bedenken, dass es keinen Sinn 
macht, wenn nach dem Umkleiden 
mit den betriebseigenen Stiefeln der 
Teil des Hofes, der zur unreinen Sei
te des Betriebes gehört, durchkreuzt 
wird. Dieses Problem lässt sich lösen, 
indem man dem Besucher zunächst 
ein Paar betriebseigene Hausschu
he für den Weg bis zum Stalleingang 
anbietet. Erst vor der Stalltüre sind 
dann die betriebseigenen Stiefel für 
den Stalldurchgang anzulegen. 

Desinfektionswannen für 
zusätzlichen Schutz

Eine andere oder zusätzliche Mög
lichkeit besteht darin, vor den Stall
eingängen Desinfektionswannen 
aufzustellen. Im Freibereich sind 
diese mit einem Deckel zu schüt
zen. Die Häufigkeit der Erneuerung 
der Desinfektionslösung in Wan
nen und Matten, ist abhängig vom 

Verschmutzungsgrad und der Nut
zungsfrequenz (sollten bei jedem 
Stalldurchgang genutzt werden). 
Der Verschmutzungsgrad der Stiefel 
bestimmt dabei die Häufigkeit des 
Wechsels der Desinfektionslösung. 
Bei häufiger Nutzung ist die Lösung 
täglich zu erneuern.

A3Betriebe, die über eine Hygie
neschleuse verfügen, müssen das
selbe berücksichtigen, sofern die 
Schleuse nicht unmittelbar dem Stall 
vorgeschaltet ist. Die Hygieneschleu
se ist stets sauber und ordentlich zu 
halten, was ebenfalls für Dusche und 
Waschbecken gilt.

Innerhalb der Hygieneschleuse 
muss für den Besucher die Trennung 
zwischen unreiner und reiner Seite 
erkennbar sein. Auf der unreinen Sei
te der Schleuse sollte die Möglichkeit 
zum Abstellen des Schuhwerks sowie 
zum Aufhängen der Straßenkleidung 
vorhanden sein. Im besten Falle ge
langt man mittels Durchgangsdu
sche auf die reine Seite der Schleu
se, wo man ein sauberes Handtuch 
und saubere betriebseigene Kleidung 
vorfindet. Waschlotion und Hand
desinfektionsmittel sollten ebenfalls 
vorhanden sein. Handtücher sind in 
einem Schrank aufzubewahren, um 
diese vor Schmutz zu schützen.

Deutliche Trennung von 
reiner und unreiner Seite

Wer in seiner Hygieneschleuse 
nicht über eine Durchgangsdusche 
verfügt, kann die Trennung zwi
schen unreiner und reiner Seite in
nerhalb der Schleuse aber ganz ein
fach mittels Brett, Bank, Trassierband 
oder auch einer Bodenmarkierung 
lösen. Des Weiteren sollte ein Wa
schbecken mit fließendem warmen 
Wasser zur Reinigung und Desinfek
tion der Hände zur Verfügung ste
hen. Auch bei der Hygieneschleuse 
gilt, dass die Biosicherheit beim Be
triebsleiter und nicht erst beim Besu
cher beginnt. 

Mittels Hygieneschleuse wird ei
nerseits die Einschleppung von 
Krankheitserregern in den Bestand, 
aber andererseits genauso das He
raustragen von Keimen aus dem 
Bestand verhindert. Eine gut ein
gerichtete und funktionierende Hy
gieneschleuse, bildet somit eine 
wichtige Barriere zwischen reiner 
und unreiner Seite des Betriebes und 
erhöht die Biosicherheit im Betrieb.

Frank Dautzenberg

QS hilft bei Risikoeinschätzung
S chweinehaltende Betriebe kön

nen mit den von QS bereitge
stellten AuditIndices für Biosicher
heit (BSI) und Tierhaltung (THI) 
gegenüber den Veterinärämtern ihre 
Sorgfalt und Risikovorsorge bele
gen. Voraussetzung dafür ist eine 
ausdrückliche schriftliche Einwilli
gung des jeweiligen Tierhalters an 
sein Veterinäramt und die Regist
rierung des Veterinäramts in der 
QSDatenbank.

Die EUKontrollverordnung 
2017/625 gibt vor, dass Veterinäräm
ter alle Informationen, die ihnen 
vorgelegt werden, für die Risiko
einschätzung von Betrieben heran
ziehen sollten. Die BSI und THIIn
dices ergeben sich aus acht bzw. zehn 
Prüfkriterien des letzten QSAudits. 
Vorgelegt werden können auch Da
ten aus den QSMonitoringprogram
men für Salmonellen und Antibioti
ka sowie Schlachtbefunde. 

Handbuch 
Schweinepest
D ie Afrikanische Schwei

nepest (ASP) breitet sich 
in Osteuropas Wildschweinbe
ständen weiter aus. Auch Haus
schweinebestände wurden dort 
mit der Tierseuche infiziert. 
Der ASPAusbruch in Belgien 
im September 2018 verdeut
lichte, dass das Virus durch Un
achtsamkeit von Menschen auch 
über große Entfernungen ver
schleppt werden kann.

ASP in Deutschland wäre mit 
enormen wirtschaftlichen Schä
den verbunden. Bei einem Aus
bruch im Wildschweinbestand 
würden großflächige Restrik
tionszonen mit strengen Han
dels und Transportverboten 
für Hausschweine und Schwei
nefleisch eingerichtet. Die Ver
marktung von Schweinefleisch 
und Produkten aus Schweine
fleisch in Länder außerhalb der 
EU wäre kaum mehr möglich, 
da die wesentlichen Drittländer 
ASPFreiheit als Bedingung für 
die Einfuhr in ihren Veterinärbe
scheinigungen (Zertifikat) vor
aussetzen. Bei einem Ausbruch 
im Hausschweinebestand kä
men die Tötung und unschädli
che Beseitigung aller Schweine 
der betroffenen Betriebe sowie 
der Kontaktbetriebe hinzu.

Der Verband der Fleischwirt
schaft (VDF) hat eine Ar
beitsgruppe mit Experten aus 
Mitgliedsunternehmen und Be
hörden zur Bewertung der Si
tuation und Erarbeitung von 
Maßnahmen für Schlachtbe
triebe eingesetzt. Mittlerweile 
legte der VDF die dritte Über
arbeitung seines MusterKrisen
handbuchs Afrikanische Schwei
nepest für Schlachtbetriebe vor. 

Neben der aktuellen Rechtsla
ge wird auch die zu erwartende, 
Rechtslage mit Blick auf die an
stehende Änderung der Schwei
nepestVerordnung dargestellt. 
Dieser Ausblick ermöglicht es 
den Schlacht und Zerlegebetrie
ben sowie den landwirtschaftli
chen Betrieben, sich rechtzei
tig auf die Herausforderungen 
einzustellen. Zwei neue Fluss
diagramme machen die Rechts
änderungen kenntlich.

Hinweise und Anregungen 
zum MusterKrisenhandbuch 
werden unter info@vdf.de 
aufgenommen.


